
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/4/18 12Os58/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1972

Norm

StPO §228

StPO §281 Abs1 Z3

Rechtssatz

Keine Verletzung des Grundsatzes der Ö7entlichkeit durch Abhaltung der Hauptverhandlung (der Ausschreibung

entsprechend) im kleinen Sitzungszimmer (LG für Strafsachen Wien), vor dem allgemein hörbar der Aufruf der Sache

erfolgt und zu dem jedermann Zutritt hat.

Entscheidungstexte

12 Os 58/72
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